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1 Einführung

Grundsätzlich besitzt die Europäische Union (EU) im Bereich der Sozial-
politik nur sehr eingeschränkte Zuständigkeit. Die Verantwortung für die 
Gestaltung der sozialen Sicherungseinrichtungen liegt primär bei den Mit-
gliedstaaten. Eine hohe Hürde stellt Artikel 153 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV) dar, der in Absatz 4 der gemein-
schaftlichen Sozialpolitik eine deutliche Grenze setzt. Danach bleibt den 
Mitgliedstaaten nicht nur die Befugnis, die Grundprinzipien ihres Systems 
der sozialen Sicherheit festzulegen, sondern es darf auch das finanzielle 
Gleichgewicht dieser Systeme nicht erheblich beeinträchtigt werden. Hiermit 
trägt das europäische Regelwerk den historisch gewachsenen, nationalen 
Einrichtungen der sozialen Sicherung Rechnung, die sich in ihren Strukturen 
und Institutionen zum Teil erheblich voneinander unterscheiden. Die Auf-
gaben der EU-Organe beziehen sich vor allem auf die Unterstützung der 
sozialpolitischen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten.

Anders sieht es im Bereich der Arbeitnehmerrechte aus – hier spielt die 
EU eine aktivere Rolle. Im Kontext der Beschäftigungs- und Gleichbe-
handlungspolitik können die EU-Organe Einfluss auf die Sozialpolitik in 
den Mitgliedsländern nehmen. Die meisten Kompetenzen hat die EU deshalb 
in jenen Teilbereichen der Sozialpolitik, die mit der Freizügigkeit von Arbeit-
nehmern und Selbstständigen zusammenhängen. Die Regelungskompetenz 
der EU in diesen Bereichen folgt aus der Logik der wirtschaftlichen Inte-
gration, welche die Schaffung des Gemeinsamen Marktes zum Ziel hat. Die 
Koordinierung der nationalen Sozialversicherungspolitiken hat dafür zu 
sorgen, dass ausländische Arbeitnehmer mit der Staatsange hörigkeit eines 
EU-Landes nicht gegenüber inländischen Staatsangehörigen diskriminiert 
werden (Geiger et al., 2010, 305). Auf diese Weise sollen Hemmnisse für 
Arbeitskräftewanderungen verringert werden. In den Worten des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) handelt es sich um die  „Gesamtheit von 
Vorschriften …, die sich insbesondere auf das Verbot der Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Aufenthaltsortes sowie auf die 
Aufrechterhaltung der Ansprüche gründen, die der  Arbeitnehmer nach … 
den Systemen der sozialen Sicherheit, die für ihn gelten oder gegolten haben, 
erworben hat“ (Rechtssache C-95/99, Randnummer 67).


